
Karate Dojo Heidelberg Sakura e.V. 
c/o Dr. Philippe Fouchard ∙ Kolbenzeil 29 ∙ 69126 Heidelberg 

 
 

Aufnahmeantrag 

Ich beantrage hiermit die Aufnahme im Karate Dojo Heidelberg Sakura e.V. 

Name: 
 

Straße: 
 

Vorname: 
 

PLZ: 
 

Geb.Datum: 
 

Wohnort: 
 

E-Mail: 
 

Telefon/Mobil: 
 

 

DKV-Ausweis 

vorhanden 
Ja  □ Nein  □ DKV-Nummer: 

 

  

Aufnahme in den 

DKV (notwendig für 

Prüfungen) 

Ja  □ Nein  □ 
Veröffentlichung 

von Fotos auf der 

Homepage (ohne 

Name) 

Ja  □ Nein  □ 

 

   

Ort/Datum Unterschrift des Antragsstellers 
 

Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der aktuellen Beitragsordnung. Auskunft darüber 

erteilt der Vorstand. Beitragsordnung, Vereinssatzung sowie aktuelle Termine und 

Trainingszeiten können außerdem auf unserer Homepage www.karate-in-heidelberg.de 

nachgelesen werden. Dort finden Sie auch Namen und Adressen der Vorstandsmitglieder. 

 

Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat) 

Ich ermächtige den Verein Karate Dojo Heidelberg Sakura e.V. (Gläubiger-ID: 

DE69ZZZ00002027482), Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein Karate Dojo Heidelberg Sakura e.V. 

auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz ist die 

Mitgliedsnummer. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Name der Bank: 
 

Konto (IBAN):  
 

BIC: 
 

 

   

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 

Um uns und Ihnen unnötige Kosten zu ersparen, Beachten Sie bitte noch folgende Punkte: 

1. Einen eventuellen Wechsel der Bankverbindung bitte bis spätestens zum 15.12. eines 

Jahres schriftlich dem/der Kassenwart/in mitteilen. Auch hier gilt, dass anfallende 

Gebühren für Lastschriften, die nicht eingelöst werden können zu Ihren Lasten 

gehen. 

2. Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss ebenfalls spätestens bis zum 15.12. eines 

Jahres schriftlich (bzw. per E-Mail) beim Vorstand erfolgen. Falls Sie es vergessen 

sollten: Die Lastschrift bitte nicht einfach zurückgeben. Damit ist die 

Mitgliedschaft nicht gekündigt! Wir müssen Ihnen die anfallenden Gebühren für die 

Rückgabe auch in diesem Fall wieder in Rechnung stellen. 

http://www.karate-in-heidelberg.de/


Datenschutzrechtliche Auskunft über Ihre personenbezogenen 

Daten bei Vereinseintritt 

Hiermit informiert sie das Karate Dojo Heidelberg Sakura e. V. über die Nutzung und 

Verarbeitung der von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten. Der Schutz Ihrer 

Daten und die Transparenz unseres Handelns gegenüber den Mitgliedern sind uns wichtig. 

Mit den folgenden Informationen kommen wir unseren Verpflichtungen gegenüber der 

Datenschutzgrundverordnung nach. 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist der Vorstand des Vereins, vertreten vom 1. 

Vorstand Dr. Philippe Fouchard, Kolbenzeil 29, 69126 Heidelberg, fouchard@karate-in-

heidelberg.de.  

Zur Mitgliederverwaltung verarbeiten wir auf der Rechtsgrundlage von Art. 6 Abs. 1b 

folgende ihrer persönlichen Daten: 

Name, Vorname, Straße und Nr., Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-

Adresse. 

Diese Daten werden dazu verwendet das Mitgliedsverhältnis zum Verein aufrecht zu 

erhalten und im Zuge dessen gegebenenfalls Kontakt her zu stellen.  

Sofern Sie im Deutschen Karate Verband (DKV) Mitglied werden wollen werden wir diese 

Daten (außer der Telefonnummer) an diesen weitergeben. Die Mitgliedschaft im DKV ist 

optional und kann auf der ersten Seite unter „Aufnahme in den DKV“ gewählt werden. 

Die Daten der Einzugsermächtigung werden ausschließlich zur Durchführung des SEPA-

Lastschriftmandats zur Erhebung der Vereinsbeiträge verwendet und zu diesem Zweck dem 

Kreditinstitut des Vereins mitgeteilt.  

Alle Daten werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft gespeichert. 

Sie haben das Recht die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen 

zu beauskunften, zu berichtigen und deren Löschung zu beantragen. Möchten Sie die 

Verwendung ihrer Daten einschränken (Austritt aus dem DKV) können sie dies über eine 

Mitteilung an den Vorstand tun. 

Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung ihrer Daten rechtswidrig 

erfolgt ist, haben sie nach Art. 77 DSVGO das Recht, sich bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 

   

Ort/Datum Unterschrift des Antragsstellers 

 

 

Der Vorstand 


